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Kiel, im Februar 2021 

Aktuelles zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Schleswig-Holstein 

Gewässerschutzberatung im Beratungsgebiet 3 

(Geest zwischen Rendsburg und Hohenwestedt – Rundschreiben 2, Februar 2021) 

Inhalt: Neue Abstandsregeln an offenen Gewässern 
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1. Warum Abstände zu Gewässern beach-

ten? 

Nähr- und Schadstoffeinträge in Gewässer las-
sen sich in den Naturräumen mit reliefreichen 
Landschaften (Hohe Geest, Östliches Hügelland) 
zu etwa 20 % auf Erosion und Abschwemmungen 
zurückführen. Für stark geneigte Ackerflächen 
an offenen Gewässern kann dieser Anteil deut-
lich höher liegen. Besonders Phosphor wird ge-
bunden an Bodenpartikel oder im oberflächlich 
abfließenden Niederschlagswasser in Fließge-
wässer und Seen eingetragen und trägt entschei-
dend zur Nährstoffbelastung der Gewässer bei. 

Um die Einträge über diese Pfade zu senken, sind 
in der Düngeverordnung 2020 die Abstandsauf-
lagen verschärft worden. Im Wasserhaushaltsge-
setz (WHG § 38a) ist ein 5 Meter breiter 

begrünter Randstreifen für Flächen mit Hangnei-
gungen größer als 5 % vorgeschrieben. Die Rege-
lungen des Landeswassergesetzes im § 26 (Pflug- 
und Düngungsverbot im 1 m-Streifen) sowie der 
Pflanzenschutzanwendungsverordnung ein-
schließlich mittelspezifischer Auflagen gelten 
weiter. 
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Abb. 1: Auflagen an oberirdischen Gewässern (Quelle: Allianz Gewässerschutz) 



2. Welche Gewässer sind betroffen? 

Die Abstandsauflagen nach Düngeverordnung 
gelten streng genommen für alle Flächen an of-
fenen (nicht verrohrten) Gewässern. Im Vollzug 
haben sich die zuständigen Stellen in Schleswig-
Holstein jedoch darauf geeinigt, die Regelungen 
nach DüV und WHG §38a nicht auf untergeord-
nete Gewässer (Grüppen, Parzellengräben, etc.) 

anzuwenden. Die Regelungen im WHG §38 und 
LWG gelten lediglich für offene Verbandsgewäs-
ser, nicht aber für untergeordnete Gewässer 
(Parzellengräben, Grüppen). Die Auflagen zum 
Pflanzenschutz gelten dagegen auch für alle pe-
riodisch wasserführenden Gewässer, die im 
Sommer trocken fallen können, also auch für 
Grüppen und Parzellengräben.   

 
Tab. 1: Gewässertypen, an denen die Abstandsauflagen gelten. 

betroffene Gewässer Gesetz/Verordnung Auflagen 

Offene Verbandsgewäs-
ser1 

Wasserhaushaltsge-
setz WHG §38  

Umbruchverbot Dauergrünland, Verbot der Ent-
fernung von standortgerechten Ufergehölzen, etc. 

Landeswassergesetz  
LWG §26 

Verbot zu Pflügen, zu Düngen und PSM einzuset-
zen (1 Meter-Streifen) 

Alle offenen Gewässer 
(in der Praxis ohne Grüp-
pen und Parzellgräben) 

Düngeverordnung §5 
und §13a, WHG §38a 

Abstandsauflagen zur Düngung (vgl. Abb. 1), be-
grünter Randstreifen 5 m breit bei > 5 % Hangnei-
gung 

Auch periodisch was-
serführende Gewässer 

PflSchAnwV Abstandsauflagen Pflanzenschutz, beachte auch 
mittelspezifische Auflagen 

1 nicht betroffen sind Gewässer untergeordneter Bedeutung (z.B. Parzellengräben, Grüppen) 
 
 

3. Abstandsregeln bei der Düngung 

Die mittlere Hangneigung innerhalb eines 20 m 
breiten Streifens am Gewässer ist entscheidend 
für einzuhaltende Auflagen bei der Düngung (vgl. 
Abb.1). Auf nicht oder schwach geneigten Flä-
chen (< 5 %) ist mit Exakttechnik (Schleppschuh, 
Grenzstreueinrichtung) ein Abstand zur Bö-
schungsoberkante von 1 m ausreichend. Wer-
den ein Pralltellerverteiler oder Schleuder-
streuer ohne Grenzstreueinrichtung eingesetzt, 
ist ein Gewässerabstand von mindestens 5 m 
einzuhalten. Sind die Uferbereiche stärker als      
5 % geneigt, gelten abgestuft weitergehende Zo-
nen mit Düngungsverbot (3 oder 10 m) bzw. zu-
sätzlichen Auflagen bis zu 30 m vom Gewässer 
entfernt (vgl. Abb. 1). 

Die Abstände zum Gewässer werden landseits 
von der Böschungsoberkante aus gemessen. Ist 
diese nicht erkennbar, wie beispielsweise an vie-
len Seeufern, ist die Linie des mittleren Wasser-
standes die Nulllinie für die Abstandsmessung.  

 

4. Begrünte Randstreifen ab 5 % Hangnei-

gung 

Ackerflächen, die innerhalb eines Uferstreifens 
von 20 m Breite im Durchschnitt mehr als 5 % 

zum Gewässer geneigt sind, müssen nach §38a 
WHG dauerhaft begrünt werden. 5 % Hangnei-
gung entsprechen einer Höhendifferenz von 1 m 
auf 20 m Uferstreifen. Es soll eine ganzjährig 
grüne Pflanzendecke hergestellt werden, die 
den Abfluss von Niederschlagswasser verlang-
samt und Bodenerosion verringert. Alle 5 Jahre 
darf eine tiefe oder wendende Bodenbearbei-
tung durchgeführt werden (Beginn des 5-Jahres-
zeitraums am 30. Juni 2020). Direkt- oder Nach-
saatverfahren ohne wesentliche Bodenbearbei-
tung dürfen häufiger angewendet werden. Die 
Art der Kultur bzw. Selbstbegrünung auf dem 
Randstreifen ist dem Bewirtschafter freigestellt. 
Verläuft ein Knick oder ein Weg am Gewässer-
ufer, so muss kein Randstreifen angelegt wer-
den. Damit die Flächen beihilfefähig bleiben, 
müssen die Auflagen zur Mindesttätigkeit (Mul-
chen, Mähen) eingehalten werden. 
 

5. Digitaler Atlas Nord als Hilfsmittel 

Im Digitalen Atlas Nord (DAN) sind unter dem 
link https://danord.gdi-sh.de/viewer/re-
sources/apps/wasserlandhangneigungszonen-
kulisse die Hangneigungsklassen in einem 20 m 
breiten Uferstreifen dargestellt. Wegen der La-
geungenauigkeiten der digitalen Daten ist die 
dargestellte Hangneigungskulisse als Hinweis-

https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/wasserlandhangneigungszonenkulisse
https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/wasserlandhangneigungszonenkulisse
https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/wasserlandhangneigungszonenkulisse
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Kulisse veröffentlicht. Die letztliche Entschei-
dung über die Anlage des Randstreifens trifft der 
Bewirtschafter mit seiner Ortskenntnis selbst. 
Widersprüche gegen diese im DAN veröffent-
lichte Kulisse sind daher nicht notwendig. 

Wenn mind. 50 % der Uferlänge eines Feldblocks 
mit der Hangneigungsklasse grün (5 – 10 %), 
orange (10 – 15 %) oder rot (>15 %) gekennzeich-
net sind, dann muss ein begrünter Randstreifen 
angelegt werden. Anhand von vier Beispielen 
aus einem Kartenausschnitt (Abb. 2) des DAN 
soll die Anwendung der Hangneigungskulisse er-
läutert werden. 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Digitalen Atlas Nord 
(Hangneigungskulisse) mit 4 Beispielen als Ent-
scheidungshilfe zur Anlage von Randstreifen 
nach WHG sowie zu Abstandsauflagen nach 
DüV. (Quelle: Digitaler Atlas Nord) 

 

Beispiel 1: Randstreifen anlegen. Mehr als 50 % 
der Uferlänge ist grün markiert (5 – 10 % 
Hangneigung), Ackernutzung, Feldblock reicht 
bis an das Gewässer. Abstand bei der Düngung: 
3 m, Auflagen bis 20 m. 

Beispiel 2: kein Randstreifen, weil der Feldblock 
nicht direkt an das Gewässer grenzt (Knick/Ge-
hölzstreifen am Gewässer), obwohl die gesamte 
Uferlänge grün oder orange markiert ist (5 – 15 
% Hangneigung). 

Beispiel 3: kein Randstreifen wegen Grünland-
Nutzung. Im nördlichen Uferabschnitt ragt der 
Feldblock bis an das Gewässer bei einer Hangnei-
gung von > 5 %. Dort gilt ein Düngeverbot bis 3 
m an das Gewässerufer. 

Beispiel 4: kein Randstreifen. Keine farbliche 
Markierung am Gewässerufer (Hangneigung 
kleiner als 5 %). Trotz Ackernutzung muss kein 
Randstreifen angelegt werden. Mit Exakttechnik 
darf bis 1 m an den Gewässerrand gedüngt wer-
den. Mit Prallteller und Schleuderstreuer ohne 
Grenzstreueinrichtung müssen mind. 5 m Ab-
stand eingehalten werden. 

Eine Entschädigung für den Flächenverlust durch 
die Anlage der Randstreifen ist nicht vorgese-
hen. Alternativ kann über den Landesverband 
der WBV (Allianz Gewässerschutz) durch Ankauf 
oder Entschädigung (80 % des Verkehrswertes) 
ein 10 m breiter Uferstreifen angelegt werden. 

Falls Sie Unterstützung bei der Entscheidung 
Randstreifen ja oder nein benötigen, beraten wir 
Sie gerne oder geben telefonische Tipps für den 
Umgang mit dem Digitalen Atlas Nord. 
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